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1.  
Leitungen: Bestellung der Stellvertreterin/des Stellvertreters der supplierenden Vorständin des 
Institutes für Physiologie 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß den  
Bestimmungen des § 20 (5) UG idgF sowie des § 4 des Organisationsplanes der Medizinischen  
Universität Graz idgF 
 

 Herrn Ao.Univ.-Prof. Dr. Daniel SCHNEDITZ 
zum 1. Stellvertreter der supplierenden Vorständin des Institutes für Physiologie 
mit Wirkung ab 01.10.2013 befristet bis 2 Monate nach Besetzung der Professur,  
längstens jedoch bis zum 28.02.2017, vorbehaltlich struktureller Veränderungen,  

 

 Frau Ao.Univ.-Prof.
in

 Dr.
in

 Christa EINSPIELER 
zur 2. Stellvertreterin der supplierenden Vorständin des Institutes für Physiologie 
mit Wirkung ab 01.10.2013 befristet bis 2 Monate nach Besetzung der Professur,  
längstens jedoch bis zum 28.02.2017, vorbehaltlich struktureller Veränderungen,  

 

bestellt hat.  
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 

 
 

2. 

Bestellungsschreiben bzw. Vollmachten betreffend Universitätslehrgänge 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt aufgrund des Ausscheidens von Frau Franziska 
KÖCK, BSc. MSc. folgende Bestellungsschreiben bzw. Vollmachten für Frau Mag.

a
 Andrea 

MAIERHOFER, BSc. MSc. zur Leitung von Universitätslehrgängen mit Wirkung ab 02.09.2013 bis auf 
Widerruf bekannt: 
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Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 

Rektor 
 
 
3.  
Ergebnis der Wahl des Vorsitzenden, des 1. stellv. Vorsitzenden, der 2. stellv. Vorsitzenden, des 
Schriftführers und des stellv. Schriftführers in den Senat der Medizinischen Universität Graz   
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH, gibt bekannt, dass in der  
konstituierenden Sitzung des Senates der Medizinischen Universität Graz vom 01.10.2013 gemäß 
Hauptstück G der Wahlordnung der Medizinischen Universität Graz folgende Personen für die Funktions-
periode 2013 - 2016 gewählt wurden: 
 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH 
1. stellv. Vorsitzender: Univ.-Prof.Dr. Walther WEGSCHEIDER 
2. stellv. Vorsitzende: Ao.Univ.-Prof.

in
 Dr.

in
 Daisy KOPERA, EMBA  

Schriftführerin: Assoz.-Prof.
in
 PD

in
 Dr.

in
 Sandra WALLNER-LIEBMANN  

stellv. Schriftführer: Julian WENNINGER, bakk.phil.  
 

Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH 
Vorsitzender des Senates 
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4.  
Hauptmitglieder der Vertreterinnen und Vertreter der Universitätsprofessorinnen und Universi-
tätsprofessoren des Senates der Medizinischen Universität Graz gemäß UG - Änderung 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH, gibt folgende Änderung zu den 
Hauptmitgliedern der Vertreterinnen und Vertreter der Universitätsprofessorinnen und Universitäts-
professoren für den Senat für die Funktionsperiode 01.10.2013 - 30.09.2016 bekannt:  
 

 Hauptmitglieder:  Hauptmitglieder:  Hauptmitglieder: 

1. Akos Heinemann  
2. Barbara Obermayer-  
    Pietsch  

1. Andreas Wedrich  
2. Andrea Berghold  
3. Berthold Huppertz  

1. Walther Wegscheider 
2. Ernst Pilger  
3. Gerald Höfler 
4. Regina Roller-Wirnsberger  

 
Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH 

Vorsitzender des Senates 
 
 
5.  
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen: Nominierungen 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH, gibt bekannt, dass der Senat der 
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 01.10.2013 gemäß § 42 Abs. 2 UG 2002 idgF, 
nachfolgende Personen für den Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen nominiert hat: 
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Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH 

Vorsitzender des Senates 
 
 
6.  
Nominierungen aus der Studierendenkurie 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH, gibt folgende Nominierungen für 
den Senat für die Funktionsperiode 01.10.2013 - 30.9.2016 bekannt:  
 
Simon FANDLER  
Dr.

in
 Anna SCHEUCHENEGGER 

Lisa SETAFFY 
Julian WENNINGER, Bakk.phil.  
 

Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH 
Vorsitzender des Senates 
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7.  
Studienplan: Studienplan für das Masterstudium Gesundheits- und Pflegewissenschaft - Korrek-
tur eines Redaktionsfehlers  
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH, gibt bekannt, dass der zuletzt im  
25. Stk. des Mitteilungsblattes der Medizinischen Universität Graz im Studienjahr 2009/2010 vom 
30.06.2010; RN 173, geänderte und veröffentlichte Studienplan für das Masterstudium Gesundheits- und 
Pflegewissenschaft aufgrund eines Redaktionsfehlers (falsche Nummerierung im Deckblatt und  
gesamten Studienplan) wie folgt ersetzt wird: 
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Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH 

Vorsitzender des Senates 
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8. Ausschreibung von Stellen  

Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt bekannt, dass die Medizinische Universität Graz 

gemäß § 107 UG idgF folgende Stellen als Privatangestelltenverhältnisse auf Grundlage des Kollektiv-

vertrages ausschreibt: 
 
 
8.1 Freie Stellen für das wissenschaftliche Personal 
 
1) Senden Sie uns Ihre Bewerbungen samt Lebenslauf unter Angabe der Kennzahl bevorzugt via E-Mail 
an: personal@medunigraz.at oder am Postweg an Medizinische Universität Graz, Organisationseinheit 
für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 
 
2) Die Medizinische Universität Graz erhöht den Anteil von Frauen in Organisationseinheiten, in denen 
Frauen unterrepräsentiert sind, insbesondere beim wissenschaftlichen Universitätspersonal und in  
Leitungsfunktionen. Daher laden wir qualifizierte Frauen zur Bewerbung ein. Bei gleicher Qualifikation 
werden Frauen vorrangig aufgenommen.  
 
3) Darüber hinaus sind wir bemüht, Personen mit Behinderungen bei geeigneter Qualifikation einzustellen 
und freuen uns über diesbezügliche Bewerbungen. 
 
4) BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten. 

 
Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung 

(Verwendungsgruppe B1)  
an der Univ. Klinik für Urologie 

befristet für die Dauer des Beschäftigungsverbotes und  
eines eventuell anschließenden Karenzurlaubes 

 
Kernaufgaben:  
 Klinische Versorgung von ambulanten und stationären PatientInnen  
 Mitwirkung bei Forschungsprojekten und klinischen Studien  
 Selbständige Erstellung von Publikationen/Präsentationen für (inter-)nationale  

Fortbildungsveranstaltungen 
 Mitwirkung und Unterstützung in der universitären Lehre/Betreuung von Studierenden 
 Übernahme von Koordinations- und Organisationsaufgaben  
 
Fachliche Anforderungen:  
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 Absolvierte Gegenfächer von Vorteil 
 Kenntnisse und wissenschaftliche Kompetenz auf dem Fachgebiet der Urologie von Vorteil 
 EDV-Kenntnisse (z.B. openMEDOCS) 
 Fremdsprachenkenntnisse (z.B. English B2 – Maturaniveau) 
 
Persönliche Anforderungen: 
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Gewissenhaftigkeit 
 Teamorientierung  
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 

von EUR 3.087,47 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 

 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus.  
 
Bei Fragen steht Ihnen Univ.-Prof. Dr. Karl Pummer, Vorstand der Universitätsklinik für Urologie, gerne zur 
Verfügung. Kontakt: karl.pummer@medunigraz.at Tel.: +43/316/385-12508. 
 

mailto:personal@medunigraz.at
mailto:karl.pummer@medunigraz.at


- 96 - 

____________________________________________________________________________________ 
     MTBl. vom 02.10.2013, StJ 2013/14, 1.Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

 

Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W10 ex 2013/14 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 13. November 2013 www.medunigraz.at/stellen 

 

 

 
8.2 Freie Stellen für das allgemeine Personal 
 
1) Senden Sie uns Ihre Bewerbungen samt Lebenslauf unter Angabe der Kennzahl bevorzugt via E-Mail 
an: personal@medunigraz.at oder am Postweg an Medizinische Universität Graz, Organisationseinheit 
für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 
 
2) Die Medizinische Universität Graz erhöht den Anteil von Frauen in Organisationseinheiten, in denen 
Frauen unterrepräsentiert sind, insbesondere beim wissenschaftlichen Universitätspersonal und in  
Leitungsfunktionen. Daher laden wir qualifizierte Frauen zur Bewerbung ein. Bei gleicher Qualifikation 
werden Frauen vorrangig aufgenommen.  
 
3) Darüber hinaus sind wir bemüht, Personen mit Behinderungen bei geeigneter Qualifikation einzustellen 
und freuen uns über diesbezügliche Bewerbungen. 
 
4) BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten. 

 
Biomedizinische/r AnalytikerIn 

(Verwendungsgruppe IIIa) 
am Institut für Pathophysiologie und Immunologie 

Teilzeit: 20 Wochenstunden 
befristet auf 1,5 Jahre 

 
Kernaufgaben: 
 Mitarbeit bei der Grundlagenforschung (Probenansatz, Verarbeitung, Befunderstellung,  

eigenverantwortliche Anwendung konventioneller molekularbiologischer und „in vitro“ Methoden  
[in der Zellkultur]) 

 Mitarbeit bei wissenschaftlichen Arbeiten 
 Mitwirkung bei der Qualitätssicherung 
 Betreuung von Laborgeräten und Laboreinrichtungen 
 Arbeiten mit menschlichem Material (Blut, Gewebe) 
 Mitarbeit bei Tierversuchen 
 
Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossene Ausbildung zur/zum Biomedizinischen AnalytikerIn 
 Vorkenntnisse und Erfahrung mit molekularbiologischen und immunologischen Techniken 
 Bereitschaft, sich weiterzubilden 
 MS-Office Kenntnisse, spezifische EDV-Kenntnisse (z.B. Statistikprogramme) wünschenswert 
 Englischkenntnisse 
 Befähigung zur und Freude an der Etablierung neuer Labormethoden 
 Eventuell Grundkenntnisse in Immunhistochemie 
 
Persönliche Anforderungen: 
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Teamorientierung, soziale Kompetenz 
 Flexibilität 
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 1.971,67 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 

mailto:personal@medunigraz.at
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Bei Fragen steht Ihnen Univ.-Prof. Dr. Herbert Strobl, Institut für Pathophysiologie und Immunologie,  
gerne zur Verfügung. Kontakt: herbert.strobl@medunigraz.at, Tel.: +43/316/380-7676. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl A1 ex 2013/14 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 23. Oktober 2013 www.medunigraz.at/stellen 
 
 

LaborleiterIn 
(Verwendungsgruppe IVa) 

am Institut für Biophysik im Bereich Nanomedizin 
 
Kernaufgaben: 
 Konzeption und koordinative Verantwortung für wissenschaftliche Teilprojekte 
 Einschulung und Betreuung technischer und wissenschaftlicher MitarbeiterInnen 
 Organisation und Koordination von Laborabläufen 
 Eigenverantwortliche Arbeiten im biochemischen, spektroskopischen und Zellkultur-Labor Datenaus-

wertung und Protokollierung. Verantwortlichkeit für Daten- und Informationsaustausch 
 Bestell- und Berichtwesen 
 
Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossene naturwissenschaftliche Ausbildung oder adäquate Qualifikation mit  

entsprechender Praxis in biochemischer Laborarbeit  
 Gute Englischkenntnisse  
 Gute EDV-Kenntnisse  
 
Persönliche Anforderungen: 
 Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise  
 Hohe Einsatzbereitschaft und analytisches Denken  
 Teamfähigkeit  
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 2.335,40 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren 
wir Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Assoz.Prof.

in
 Univ.-Doz.

in
 Dr.

in
 Ruth Prassl, Leiterin der Arbeitsgruppe  

Nanomedizin des Instituts für Biophysik, gerne zur Verfügung. Kontakt: Tel.: +43/316/4120-305. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl D2 ex 2013/14 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 23. Oktober 2013 www.medunigraz.at/stellen 
 
 

Schreibkraft (w/m) 
(Verwendungsgruppe I) 

am Institut für Pathologie  
 
Kernaufgaben: 
 Schreiben von medizinischen Befunden 
 Eingeben von PatientInnendaten – Verarbeitung 
 Befundexpedit  
 Bestellwesen und Warenübernahme  
 
  

mailto:herbert.strobl@medunigraz.at
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Fachliche Anforderungen: 
 Kaufmännische Grundausbildung, Büroausbildung 
 Staatsprüfung erwünscht  
 Kenntnisse in medizinischer Terminologie erwünscht 
 EDV-Kenntnisse (MS-Office) 
 SAP-Kenntnisse von Vorteil 
 Englischkenntnisse 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Teamorientierung (Großraumbüro)  
 Kommunikative Kompetenz 
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 1.485,90 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Ass.-Prof. Dr. Manfred Ratschek, gerne zur Verfügung. Kontakt:  
manfred.ratschek@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-82971. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl D3 ex 2013/14 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 23. Oktober 2013 www.medunigraz.at/stellen 
 
 

Biomedizinische/r AnalytikerIn 
(Verwendungsgruppe IIIa) 

Organisationseinheit für Forschungsinfrastruktur,  
Bereich ZMF,CF Mikroskopie 

Teilzeit: 20 Wochenstunden mit der Möglichkeit der Aufstockung,  
befristet für die Dauer des Beschäftigungsverbotes bzw.  

eines allfälligen Karenzurlaubes 
 

Kernaufgaben: 
 Betreuung von Mikroskopen (Durchlicht-, Epifluoreszenz und konfokal)  
 Etablierung und Durchführung immunzyto- und immunhistochemischer Färbungen 
 Etablierung und Durchführung von zellulären Assays an kultivierten Zellen 
 Einschulung von ProjektmitarbeiterInnen in die Bedienung der Geräte der histologischen  

Einheit und der Mikroskope am ZMF 
 Übernahme organisatorischer Funktionen in der Core Facility Mikroskopie 
 Unterstützung des akademischen Personals in allen Belangen der Analytik und Gerätebetreuung 
 
Fachliche Anforderungen: 

 Abgeschlossene Ausbildung zur/zum Biomedizinischen AnalytikerIn oder vergleichbare Qualifikation 

 Kenntnisse und praktische Erfahrung mit Mikroskopen, in histologischen und immunhistologischen 

Färbetechniken, im Umgang mit Zellen/Zellkultivierung 

 EDV-Kenntnisse 

 Gute Englischkenntnisse 
 

Persönliche Anforderungen:  
 Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und hohe Einsatzbereitschaft  

 Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise  

 Emotionale Belastbarkeit 

 Teamfähigkeit, Lernbereitschaft und kommunikative Kompetenz 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

 

Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 1.971,67 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile.  
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Prof.

in
 Dr.

in
 Eleonore Fröhlich, Leiterin der Core Facility Mikroskopie, gerne zur 

Verfügung. Kontakt: eleonore.froehlich@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-73011. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl A4 ex 2013/14 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 23. Oktober 2013 www.medunigraz.at/stellen 
 
 

Biomedizinische/r AnalytikerIn 
(Verwendungsgruppe IIIa) 

Organisationseinheit für Forschungsinfrastruktur,  
Bereich ZMF, CF Massenspektrometrie 

 
Kernaufgaben: 

 Durchführung von Auftragsanalytik an GC-MS, LC-MS und HPLC 

 Betreuung massenspektrometrischer Gerätesysteme (Wartung und Instandhaltung) 

 Mitarbeit bei Neuentwicklungen analytischer Methoden 

 Übernahme organisatorischer Funktionen in der Core Facility MS 
 Unterstützung des akademischen Personals in allen Belangen der Analytik und Gerätebetreuung 
 Übernahme von Betreuungstätigkeiten für allgemein genutzte Geräte oder Infrastruktur im ZMF 

 
Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossene Ausbildung zur/zum Biomedizinischen AnalytikerIn oder vergleichbare Qualifikation 

 Laborerfahrung im Forschungsbetrieb, bevorzugt im universitären Bereich, ist erwünscht 

 Ausgezeichnete Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse 

 Vorkenntnisse in den Bereichen Massenspektrometrie, Chromatographie und  
Lipidanalytik sind erwünscht 
 

Persönliche Anforderungen:  

 Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und hohe Einsatzbereitschaft  

 Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise  

 Emotionale Belastbarkeit 

 Teamfähigkeit 
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 1.971,67 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile.  
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Dr. Harald Köfeler, Leiter der Core Facility Massenspektrometrie, gerne zur  
Verfügung. Kontakt: harald.koefeler@medunigraz.at Tel.: +43/316/385-73005. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl A5 ex 2013/14 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 23. Oktober 2013 www.medunigraz.at/stellen 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

 

ControllerIn 
(Verwendungsgruppe IVA) 

in der Organisationseinheit für Finanzen, 
Abteilung Controlling 

befristet für die Dauer des Beschäftigungsverbotes bzw.  
eines allfälligen Karenzurlaubes 

 
Kernaufgaben: 

 Mitarbeit an der strukturellen Weiterentwicklung der Controllingabteilung 

 Aufbau und Pflege von Steuerungsinstrumenten (insbesondere für Forschungsprojekte  

im Drittmittelbereich) 

 Durchführung von fachbezogenen Analysen und Sonderauswertungen 

 Projektcontrolling 

 Budgetierung, Abweichungsanalyse und Kostenkontrolle 

 Wartung der Kostenträger im SAP 

 Schnittstellenfunktion zur Buchhaltung und zum Forschungsmanagement 

 Umfassende Unterstützung im Drittmittelbereich (Controlling und Kalkulation) 
 

Fachliche Anforderungen: 

 Fundierte kaufmännische Vorbildung, idealerweise abgeschlossenes Wirtschaftsstudium 

 Controllingerfahrung 

 Gute EDV-Anwenderkenntnisse in SAP, Word, Excel, PowerPoint 
 
Persönliche Anforderungen: 

 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 

 Organisationsgeschick 

 Teamorientierung 

 Kommunikative Kompetenz 
 

Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 2.335,40 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile.  
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Mag.

a
 Michaela Schubel, stellv. Leiterin der Abteilung Controlling, gerne zur  

Verfügung. Kontakt: michaela.schubel@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-74026. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl A6 ex 2013/14 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 23. Oktober 2013 www.medunigraz.at/stellen 
 
 

SachbearbeiterIn für die Organisation und Planung von Lehrveranstaltungen 
(Verwendungsgruppe IIb) 

Organisationseinheit für Studium und Lehre,  
Bereich Organisation der Lehre,  
Abteilung Studienorganisation, 

befristet für die Dauer des Beschäftigungsverbotes bzw.  
eines allfälligen Karenzurlaubes 

 
Kernaufgaben: 

 Organisation und Abwicklung des 3. Studienjahres und der Speziellen Studienmodule  

in der Humanmedizin 

 Organisation und Abwicklung des 2. und 3. Studienjahres der Zahnmedizin 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

 

 Allgemeine und laufende Verwaltungs- und Organisationsarbeiten 

 Beratung, Hilfestellung, Beantwortung von Anfragen von Lehrenden und  
Studierenden im Parteienverkehr 
 

Fachliche Anforderungen: 

 Praktische Erfahrung in den wesentlichen Feldern der Büroorganisation 

 Abgeschlossene mittlere Schulbildung oder abgeschlossene Lehre als Bürokauffrau/-mann 

 Ausgezeichnete EDV-Anwenderkenntnisse und routinierter Umgang in der Verwendung 

windowsbasierender Standardsoftware (MS Excel, MS Word) 

 Kenntnisse des Informationsmanagementsystems MEDonline (Campus Online) von Vorteil 
 

Persönliche Anforderungen: 

 Sehr hohe Genauigkeit, sehr strukturierte Arbeitsweise und Organisationstalent 

 Sehr gute Rechtschreibung, gewählte Ausdrucksweise 

 Belastbarkeit, Engagement und hohes Maß an Selbstständigkeit  

 Besondere Teamfähigkeit 
 

Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 1.599,10 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile.  
 
Bei Fragen steht Ihnen Frau Brigitte Cipoth, Leiterin der Abteilung Studienorganisation gerne zur  
Verfügung. Kontakt: brigitte.cipoth@medunigraz.at,Tel.: +43/0/316/380-4097. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl A7 ex 2013/14 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 23. Oktober 2013 www.medunigraz.at/stellen 

 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 
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